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Sozialversicherungen

Im Nachgang an die Behandlung der Überbrückungsleistungen (ÜL) für ältere
Arbeitslose im Ständerat waren die ÜL vermehrt Thema in den Medien. Die NZZ
vermutete, dass eine Vorlage mit so vielen Änderungen, wie sie der Ständerat
vorgenommen habe, unter normalen Umständen an die Kommission zur Beratung
zurückgewiesen würde. Dies sei in diesem Fall aber nicht möglich, da der Bundesrat auf
eine schnelle Behandlung der Vorlage und ihren Abschluss vor der Abstimmung über die
Begrenzungsinitiative poche. Die ÜL sollten als Argument gegen die Notwendigkeit der
Begrenzungsinitiative dienen, betonte die Zeitung. Entsprechend waren für die
Frühjahrssession 2020 auch vier Termine im Nationalrat und drei Termine im Ständerat
zur Behandlung dieses Geschäfts reserviert. Ende Februar schrieben SVP-
Parteipräsident Rösti (svp, BE) und Fraktionschef Aeschi (svp, ZG) einen Brief an die
Büros von National- und Ständerat mit der Forderung, das
Differenzbereinigungsverfahren zu den ÜL vom Sessionsprogramm zu streichen. «Eine
seriöse und verantwortungsvolle gesetzgeberische Arbeit in dieser kurzen Frist ist nicht
möglich», erklärten sie im Brief. Ständeratspräsident Stöckli (sp, BE) erwiderte, dass das
Behandlungstempo lediglich davon abhänge, ob die Vorlage bereit, also von der
Kommission vorberaten sei. Die Büros lehnten den Antrag der SVP ab und liessen das
Sessionsprogramm unverändert.
Der Nationalrat eröffnete denn auch gleich seine Frühjahrssession mit der Beratung
der ÜL und beschäftigte sich zuerst mit zwei Minderheitsanträgen Rösti. Eine
Minderheit verlangte, die Beratung des Geschäftes bis nach der Abstimmung über die
Begrenzungsinitiative auszusetzen, die zweite beantragte Nichteintreten. Der SVP-
Präsident zeigte sich zwar erfreut darüber, dass die Probleme älterer Arbeitnehmender
thematisiert würden, kritisierte jedoch die Lösung des Bundesrates, «diese Leute in die
Rente zu schicken, statt ihnen Arbeit zu geben». Rösti führte die Probleme der älteren
Arbeitnehmenden auf die Einwanderung zurück und betonte, dass die
Stimmberechtigten hier mit der Annahme der Masseneinwanderungsinitiative hätten
Gegensteuer geben wollen. Dass ein Zusammenhang mit der Einwanderung bestehe,
hätten nun auch die anderen Parteien bestätigt, indem sie die ÜL dringend noch vor
der Abstimmung über die Begrenzungsinitiative «durchpeitschen» wollten. Stattdessen
müsse man sich für die Differenzbereinigung mehr Zeit nehmen, «wie es sich bei einem
so wichtigen Geschäft für ein seriöses Parlament gehört». Ohne auf die Kritik der SVP
bezüglich der viel zu knappen Zeit einzugehen, lehnte der Nationalrat beide
Minderheitsanträge ab: Mit 143 zu 54 Stimmen sprach sich der Rat gegen eine
Verschiebung der Behandlung und mit 140 zu 56 Stimmen (bei 1 Enthaltung) für
Eintreten aus. Nichteintreten fand über die SVP-Fraktion hinaus Zustimmung bei drei
Mitgliedern der FDP; Lorenzo Quadri (lega, TI) hingegen sprach sich für eine
Detailberatung des Geschäfts aus. 
In der Detailberatung nahm Kommissionssprecher Philippe Nantermod (fdp, VS) die
Verbindung zur Personenfreizügigkeit in seiner Argumentation auf und betonte, dass
man das Kind nicht mit dem Bade ausschütten solle («qu'on ne jette pas le bébé avec
l'eau du bain»): Statt einer Kündigung der Personenfreizügigkeit solle man besser für
die besonders stark betroffenen Personen eine konkrete Lösung finden. Eine solche
Lösung sei das von ihm und Kommissionssprecherin Mattea Meyer (sp, ZH) vorgestellte
Konzept zur Überbrückungsrente der SGK-NR. Dieses orientiere sich, stärker noch als
die Lösung des Ständerats, an den EL, weite aber das Feld der möglichen Bezügerinnen
und Bezüger aus. Entsprechend rechnete die Kommission ab 2028 mit 6'200
Beziehenden und Kosten von CHF 270 Mio. pro Jahr, verglichen mit der ständerätlichen
Version von 1'700 Beziehenden bei CHF 70 Mio. und des Bundesratsvorschlags mit
4'700 Beziehenden und Kosten von CHF 230 Mio. Die Orientierung an den EL habe den
Vorteil, dass die Überbrückungsrente weniger attraktiv sei als in der bundesrätlichen
Version und damit Personen mit ÜL gegenüber arbeitenden Personen nicht
bessergestellt würden. 
In der Detailberatung waren drei Punkte zentral: Anspruchsbeginn und -ende,
Anspruchsvoraussetzungen sowie die Höhe der Leistungen. Bezüglich Anspruchsbeginn
und -ende wollte die Kommissionsmehrheit, dem Ständerat folgend, die Grenze bei 60
Jahren belassen; die Minderheiten I Sauter (fdp, ZH), II Dobler (fdp, SG) und III Prelicz-
Huber (gp, ZH) bevorzugten Grenzen von 62 Jahren, 3 Jahren vor offiziellem
Renteneintritt und 57 Jahren. Anders als der Ständerat wollte die Kommissionsmehrheit
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die Leistungen aber nur für diejenigen Personen, die voraussichtlich sowieso EL
beziehen müssten, zeitlich bis zum ersten Bezugstermin der AHV-Altersrente
beschränken. Allen anderen wollte sie ÜL bis zum ordentlichen AHV-Rentenalter
ermöglichen. Eine Minderheit Rösti sprach sich dafür aus, diesbezüglich dem Ständerat
zu folgen. Die verschiedenen Minderheiten kamen jedoch nicht über 71 Stimmen
hinaus; die grosse Kammer folgte bezüglich Anspruchsbeginn und -ende überall der
Kommissionsmehrheit. 
Auch bei den Anspruchsvoraussetzungen lagen verschiedene Minderheiten vor. Die
Kommissionsmehrheit schlug vor, die vom Ständerat gutgeheissene Altersbegrenzung
zu streichen. Somit könnten ÜL zwar erst ab 60 Jahren bezogen werden, jedoch auch
von Personen, die bereits vor Erreichen des 60 Altersjahrs ausgesteuert worden waren.
Auch die Notwendigkeit, 10 der 15 Jahre vor der Aussteuerung ein definiertes
Mindesteinkommen erhalten zu haben, wollte die Kommission streichen und
stattdessen die Voraussetzung einbauen, dass 5 der nötigen 20 Jahre, in denen die
Person in der AHV versichert war, nach dem Alter von 50 Jahren stattfanden. Zudem
wollte die Kommission bei den Mindestbeträgen Erziehungs- und
Betreuungsgutschriften gemäss AHVG berücksichtigen und das für einen ÜL-Bezug
notwendige Reinvermögen halbieren. Die Minderheiten I Sauter und II Dobler wollten
mehrheitlich dem Ständerat folgen, aber die ÜL nur Personen, die ab einem Alter von
62 Jahren (Sauter) respektive drei Jahre vor dem Rentenalter (Dobler) ausgesteuert
wurden, ausbezahlen sowie ebenfalls beim Mindesterwerbseinkommen Erziehungs-
und Betreuungsgutschriften anrechnen. Auf Letztere wollte hingegen eine Minderheit
Rösti verzichten. Die Kommissionsmehrheit setzte sich jedoch auch in der Frage der
Anspruchsvoraussetzungen gegen sämtliche Minderheiten durch und der Nationalrat
entschied überdies, dass der Bundesrat Ausnahmebestimmungen für Personen, die
diese Ansprüche nicht erfüllen, schaffen können solle. 
Eine gewichtige Differenz zum Ständerat schuf der Nationalrat bezüglich der Höhe der
Leistungen. Hier mache es keinen Sinn, eine Obergrenze für die ÜL festzulegen, wie es
Bundesrat und Ständerat getan hatten, da gemäss dem Modell der EL die anerkannten
Ausgaben klar festgelegt seien, betonten Mattea Meyer und Philippe Nantermod für die
Kommission. Mit 117 zu 70 Stimmen (bei 8 Enthaltungen) setzte sich die
Kommissionsmehrheit diesbezüglich gegen eine Minderheit Rösti, die den Betrag auf
den doppelten allgemeinen Lebensunterhalt gemäss EL beschränken wollte, durch.
Damit zusammenhängend sprach sich der Rat auch für eine separate Vergütung der
Krankheits- und Behinderungskosten sowie für eine Steuerbefreiung der ÜL aus. 
Auch in den meisten anderen Punkten zeigte sich die Kommissionsmehrheit
erfolgreich. So sollen etwa ÜL auch ins Ausland exportiert werden dürfen und die
Sozialhilfe bei den anrechenbaren Einnahmen nicht angerechnet werden. Zudem kann
der Bundesrat die Pflicht für ÜL-Beziehende schaffen, jährlich nachzuweisen, dass sie
sich um eine Stelle bemühen. Dieser Punkt war zuvor in den Medien diskutiert worden,
weil der Ständerat mit der Einführung einer entsprechenden Pflicht die Bemühungen
des Bundesrates, die ÜL als Vorruhestandsregelung, nicht als
Arbeitslosenentschädigung aufzustellen, torpediert hatte. Wichtig ist die Frage, ob die
ÜL eine Arbeitslosenentschädigung darstellen oder nicht, weil bei
Arbeitslosenentschädigungen gemäss Personenfreizügigkeit auch die Jahre
angerechnet werden müssten, in denen eine Person im EU-Raum Arbeitslosenbeiträge
bezahlt habe. Bei einer Vorruhestandsregelung müssten jedoch nur die Arbeitsjahre in
der Schweiz angerechnet werden. Die nationalrätliche Version gebe dem Bundesrat nun
die Möglichkeit, hier schnell zu reagieren, falls dies nötig sei, betonten die Medien. 
Obwohl zudem bei den EL keine Risiko-, Verwaltungs- und Sparbeiträge für die
berufliche Vorsorge bezahlt werden, wie Marcel Dobler für die Minderheit Nantermod
argumentierte, sprach sich die Mehrheit des Nationalrats dafür aus, diese Beiträge –
nicht jedoch die Beiträge der beruflichen BVG-Mindestvorsorge, wie es von der
Minderheit Gysi (sp, SG) gefordert worden war – als anerkannte Ausgaben zu
akzeptieren. Bei der EL-Revision habe man beschlossen, dass Personen ab 58 Jahren,
die arbeitslos werden, weiterhin bei ihrer Pensionskasse versichert bleiben könnten,
erklärte Kommissionssprecherin Meyer diesbezüglich. Dazu müssten sie aber
Risikobeiträge und Beiträge an die Verwaltungskosten leisten, die entsprechend hier
anerkannt werden sollten. 
Schliesslich änderte der Nationalrat den vom Ständerat eingefügten Artikel zur
Evaluation des Gesetzes: Der Ständerat hatte vorgesehen, dass der Bundesrat nach fünf
Jahren nicht nur Bericht erstatten, sondern auch einen Antrag für das weitere
Vorgehen stellen solle. Ein Ende der ÜL wäre somit zu diesem Zeitpunkt möglich. Der
Nationalrat strich diesen Punkt und ergänzte stattdessen die Anforderungen an den
Bericht. 
Gegen die Kommissionsmehrheit entschied sich der Nationalrat bezüglich der Frage, ob
rückwirkend auch bereits Ausgesteuerte Anrecht auf ÜL erhalten sollen. Mit 102 zu 92
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Stimmen sprachen sich die geschlossen stimmende SVP, Mehrheiten der FDP.Liberalen
und der Mitte-Fraktion sowie ein Mitglied der GLP-Fraktion für eine Minderheit Aeschi
und gegen eine entsprechende Regelung auf Rückwirkung aus. Zudem nahm der Rat
einen Antrag Regazzi (cvp, TI) an, wonach Branchen mit sozialpartnerschaftlichen
Lösungen von der Finanzierung der ÜL ausgenommen werden sollen, weil sie sich
bereits an eigenen Lösungen für ältere Mitarbeitende beteiligen müssten und es sonst
zu einer Doppelbesteuerung komme. Unklar blieb, wie diese Ausnahme ausgestaltet
werden soll. 
Mit 140 zu 54 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) löste der Nationalrat erst die
Ausgabenbremse und nahm den Entwurf in der Folge mit 131 zu 57 Stimmen (bei 9
Enthaltungen) an. Abgelehnt hatten ihn die Mitglieder der SVP-Fraktion mit Ausnahme
von Lorenzo Quadri sowie eine Minderheit der FDP.Liberalen-Fraktion, von der sich
zudem weitere sieben Mitglieder der Stimme enthielten. 1

Arbeitslosenversicherung (ALV)

Zur Abschwächung der durch die Massnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung des
Covid-19-Virus entstandenen schwerwiegenden Folgen für die Schweizer Wirtschaft
setzte der Bundesrat Mitte März 2020 auf ein schon in der Finanzkrise bewährtes
Mittel, die Kurzarbeit: Er stellte dem ALV-Fonds CHF 8 Mrd. für die Kurzarbeit zur
Verfügung und änderte deren Regelungen in der Covid-19-Verordnung
«Arbeitslosenversicherung» deutlich: So reduzierte er die Karenzfrist für die
Anmeldung zur Kurzarbeit von zwei bis drei Tagen auf einen Tag und beauftragte das
SECO, eine Ausweitung der Kurzarbeit auf nicht kündbare Temporärangestellte zu
prüfen – für kündbare Temporärangestellte konnten die Unternehmen bereits zuvor
Anspruch auf Kurzarbeit geltend machen. Wie bisher sollte die ALV somit bei Anspruch
auf Kurzarbeit 80 Prozent des wegfallenden Lohnes übernehmen. Das oberste Ziel sei
es, die Lohnfortzahlung für die Mitarbeitenden zu garantieren, um Massenentlassungen
zu verhindern, erklärte Wirtschaftsminister Parmelin, deshalb sollten die Auswirkungen
der Pandemie «rasch und unbürokratisch abgefedert» werden. Dies sei jedoch keine
Entschädigung für behördliche Massnahmen, eine solche sei nämlich im
Epidemiengesetz nicht vorgesehen.
Die Presse erachtete diese Massnahme mehrheitlich als positiv, kritisierte aber unter
anderem die Beschränkung des Betrags auf CHF 8 Mrd. Diese Beschränkung erklärte der
Bundesrat dadurch, dass bei einem höheren Schuldenbetrag automatisch die
Lohnbeiträge der Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden erhöht werden müssten. Der
Bundesrat sei sich jedoch bewusst, dass es mehr Geld brauchen werde, erklärte
Simonetta Sommaruga; möglich sei dies gemäss Presse durch einen Sonderzuschuss an
die ALV im Rahmen eines Nachtrags zum Budget oder allenfalls durch eine
Entscheidung des Bundesrates per Notrecht.  
Ein weiterer Kritikpunkt betraf die Selbständigen, die kein Anrecht auf Gelder der
Arbeitslosenversicherung haben und sich somit auch nicht für Kurzarbeit anmelden
können. Insbesondere für arbeitgeberähnliche Angestellte, also beispielsweise Inhaber
oder Inhaberinnen einer Aktiengesellschaft oder GmbH, sei dies problematisch, zumal
sie als Angestellte in ihrem eigenen Betrieb selbst dazu verpflichtet seien, Lohnbeiträge
an die ALV zu bezahlen. Die Problematik verdeutlichte auch eine Umfrage von Syndicom
bei Selbständigen und Freischaffenden in der Medien- und Kreativbranche. Bei 39.9
Prozent von diesen betrügen die finanziellen Ausfälle ein ganzes durchschnittliches
Monatseinkommen, bei mehr als der Hälfte der Befragten betrugen die Ausfälle
zwischen 90 und 100 Prozent. Für diese «wirtschaftlich besonders betroffene Gruppe»
(Syndicom) wurde in den Medien entsprechend verschiedentlich Unterstützung
gefordert. 
Im Allgemeinen seien die Kurzarbeitsentschädigungen auf traditionelle Angestellte
ausgerichtet und würden dadurch der neuen Realität, in der zahlreiche Personen ohne
grosse Rücklagen als Selbständige arbeiteten oder bei verschiedenen Unternehmen mit
mehreren kleinen Pensen angestellt seien, nicht gerecht, wurde in der Presse
diskutiert. So fehle zum Beispiel auch die Kurzarbeitsentschädigung für befristete
Arbeitsverhältnisse, wie sie vor allem im Gastrobereich häufig seien.

Eine Woche nach dieser ersten Ankündigung des Bundesrats erweiterte dieser die
Corona-spezifischen Massnahmen in den Sozialversicherungen: Neu sollten auch
Lehrlinge, Angestellte mit nicht kündbaren temporären Arbeitsverträgen, Personen im
Dienst von Temporärarbeitsfirmen sowie arbeitgeberähnliche Angestellte zur Kurzarbeit
zugelassen werden, zudem wurde die Karenzfrist für die Anmeldung zur Kurzarbeit
abgeschafft. Weil der ALV-Fonds maximal CHF 8 Mrd. Schulden machen darf, er diese
aber bereits mit dem ersten Paket des Bundesrates erreicht hatte, beantragte die
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Regierung dem Parlament in der ersten Nachmeldung zum Nachtrag I zum Voranschlag
2020 CHF 6 Mrd. für die ALV – damit könnt die automatische Erhöhung der
Lohnbeiträge verhindert werden. Durchschnittlich auf CHF 2 bis 3 Mrd. pro Monat
schätzte der Bundesrat die kommenden Ausgaben für die Kurzarbeit. 

Neben der Kurzarbeit griff der Bundesrat auf ein weiteres bestehendes
Sozialversicherungsinstrument zurück: die Erwerbsersatzordnung, deren Anwendung
für die Corona-Phase er in der Verordnung über Massnahmen bei Erwerbsausfall im
Zusammenhang mit dem Coronavirus (Covid-19) regelte. Erlaubt es die
Erwerbsersatzordnung normalerweise, dass Dienstleistende der Schweizer Armee
während ihres Einsatzes oder Mütter bis 98 Tage nach der Geburt ihrer Kinder 80
Prozent ihres normalen Lohnes beziehen, wurde dieselbe Regelung nun temporär auf
Selbständigerwerbende erweitert: Wenn ihr Betrieb vom Bund geschlossen wurde, sie
sich in ärztlich verordneter Quarantäne (maximal 10 Tage Taggeld) befanden oder wegen
Betreuungsaufgaben von Kindern unter 12 Jahren aufgrund der Schulschliessungen
(maximal 30 Tage Taggeld) ihrer Arbeit nicht nachgehen konnten, sollten sie ein
maximales Taggeld von CHF 196 erhalten. Betreuungsaufgaben wegen
Schulschliessungen konnten auch Angestellte geltend machen, kein Geld sollte jedoch
bekommen, wer Betreuungsaufgaben wahrnehmen musste und gleichzeitig Homeoffice
machen konnte – hier forderte der Bundesrat stattdessen Kulanz der Arbeitgeber. Die
Kosten dieser Massnahmen seien schwierig abzuschätzen, erklärte der Bund, und
versuchte es dennoch: 66'600 Personen mit Betreuungspflichten (CHF 1.4 Mrd.),
43'000 Personen in Quarantäne (CHF 64.5 Mio.) und 60'000 Personen mit einem
Berufsverbot (CHF 1.6 Mrd.) zählte er. Zuzüglich einer Reserve von CHF 0.9 Mrd.
beantragte der Bundesrat folglich CHF 4 Mrd. für die Erwerbsersatzordnung beim
Parlament. Auch hier wurde ein Zuschuss nötig, da der EO-Fonds nur flüssige Mittel von
CHF 1 Mrd. aufwies und entsprechend die Leistungen für Selbständige daraus nicht
bezahlt werden könnten. Abschliessend betonte Finanzminister Maurer, dass man mehr
Geld zur Verfügung stellen werde, falls das nötig sei. 
Dass das nötig werden könnte, zeigte sich schon kurze Zeit später: In zehn Tagen seien
bereits über 300'000 Personen für Kurzarbeit angemeldet worden, berichteten die
Medien. «Dieses Element wächst etwa so schnell, wie sich das Virus ausbreitet»,
kommentierte die NZZ. Einen Hinweis auf die möglichen Ausmasse der Kurzarbeit gab
das Tessin: Zu diesem Zeitpunkt waren im Südkanton fast ein Viertel aller
Erwerbstätigen für Kurzarbeit angemeldet, in der restlichen Schweiz lag der Anteil noch
bei 5-6 Prozent. 2

1) AB NR, 2020, S. 62 ff.; NZZ, 20.12.19; Blick, 30.1.20; NZZ, 1.2.20; Blick, CdT, NZZ, TA, 22.2.20; So-Bli, 23.2.20; TA, 26.2.20;
Blick, 4.3.20; Blick, CdT, NZZ, TA, 5.3.20
2) Covid-19-Verordnung Arbeitslosenversicherung vom 20.3.20; Covid-19-Verordnung Erwerbsausfall vom 20.3.20;
Medienmitteilung BR vom 13.3.20; Medienmitteilung BR vom 20.03.20; Studie von Syndicom vom März 2020; NZZ, TA,
13.3.20; CdT, LT, NZZ, TA, 14.3.20; SoZ, 15.3.20; NZZ, TA, 16.3.20; AZ, Blick, NZZ, TA, 17.3.20; NZZ, 18.3.20; NZZ, WoZ, 19.3.20;
AZ, 20.3.20; AZ, NZZ, TA, 21.3.20; AZ, NZZ, 23.3.20; LT, 24.3.20; AZ, 25.3.20; CdT, NZZ, TA, 26.3.20; AZ, TA, 28.3.20
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